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Vorlage Nr. 101.18.859 

 

 

Änderung der Gesellschaftsverträge der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH (GWG) und  

der GWG Service GmbH 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der Änderung des Gesellschaftsvertrags der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH vom 1. Dezember 2015 

wird nach Maßgabe der beigefügten Synopse (Anlage) zugestimmt. 

 

2. Der Änderung des Gesellschaftsvertrags der GWG Service GmbH vom  

1. Dezember 2015 wird nach Maßgabe der beigefügten Synopse (Anlage) 

zugestimmt. 

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen. 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Kassel ist Alleingesellschafterin der GWG, die wiederum 100% der Anteile 

an der GWG Service GmbH hält. 

 

Nach den Gesellschaftsverträgen der GWG und der GWG Service GmbH besteht der 

Aufsichtsrat jeweils aus zehn Mitgliedern. Beide Aufsichtsräte sind 

personenidentisch besetzt. Hinsichtlich der Besetzung ist aktuell geregelt, dass 

der/die Oberbürgermeister/in und der/die Stadtkämmerer/in der Stadt Kassel 

sowie der/die Stadtrat/rätin für das Bauwesen Aufsichtsratsmitglieder kraft Amtes 

sind (§ 8 Abs. 1 a). Weitere sieben Aufsichtsratsmitglieder werden von der 

Gesellschafterversammlung gewählt.   

 

Mit Änderung der Dezernatsverteilung zum 22. Juli 2017 ist der 

Oberbürgermeister gleichzeitig Finanzdezernent, so dass die Funktion des 

Stadtkämmerers entfallen ist. Dies hat zur Folge, dass nach den bisherigen 

Regelungen der Aufsichtsrat auf Seiten des Magistrates unterbesetzt ist.  



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.18.859 

 

2 von 2 Damit gewährleistet ist, dass der Magistrat aufgrund des § 8 Abs. 1 a) weiterhin 

mit drei Aufsichtsratsmitgliedern kraft Amtes im Aufsichtsrat vertreten ist, ist eine 

Anpassung der Gesellschaftsverträge erforderlich.  

 

Diese erforderlich werdenden Änderungen sollen zudem genutzt werden, um die 

Gesellschaftsverträge in § 19 GWG und § 17 GWG Service GmbH (jeweils das Recht 

auf Unterrichtung) an die geltende Rechtslage anzupassen. 

 

Die Aufsichtsräte der Gesellschaften empfehlen die Gesellschaftsverträge 

entsprechend anzupassen (Umlaufbeschlüsse vom 2. Februar 2018). 

 

Der Magistrat hat die Vorlage am 19. März 2018 beschlossen. 

 

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 




